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IV-relevanter Gesundheitsschaden 

 
Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung (IV) haben Versicherte, die wegen eines 

Gesundheitsschadens in ihrer Erwerbstätigkeit oder in ihrem bisherigen Aufgabenbereich teilweise 

oder ganz eingeschränkt sind. Diese gesundheitliche Einschränkung muss über längere Zeit 

andauern. Es ist nicht massgeblich, ob der Gesundheitsschaden körperlicher, psychischer oder 

geistiger Natur ist, ob er schon bei der Geburt bestanden hat oder Folge einer Krankheit oder eines 

Unfalls ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


